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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Abgabenordnung: Inanspruchnahme des Trägers eines wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebs für nicht einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer 
Urteil vom 11.12.2024, Az: VIII R 24/23  

2. Außensteuergesetz: Britische "remittance basis"-Besteuerung als Vorzugsbe-
steuerung  
Urteil vom 14.01.2025, Az: IX R 37/21  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Abgabenordnung: Inanspruchnahme des Trägers eines wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebs für nicht einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer 
Urteil vom 11.12.2024, Az: VIII R 24/23 
1. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist "Dritter" im Sinne des § 171 Abs. 15 der 
Abgabenordnung (AO) . Die Fiktion in § 44 Abs. 6 Satz 1 des Einkommensteuergeset-
zes (EStG) ist auch bei der Anwendung von § 171 Abs. 15 AO zu beachten mit der 
Maßgabe, dass der fiktive Gläubiger der Kapitalerträge, die Trägerkörperschaft, zu-
gleich als Steuerschuldner (Schuldner der Kapitalertragsteuer) und der fiktive Schuld-
ner der Kapitalerträge, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, zugleich als Steuerentrich-
tungspflichtiger im Sinne der Vorschrift gelten. 
 
2. Die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 3a AO ist sachlich auf den im angefochtenen 
Bescheid festgesetzten Anspruch und persönlich auf die Person des Anfechtenden be-
schränkt (Anschluss an Urteil des Bundesfinanzhofs vom 06.06.2019 - IV R 34/16 , 
BFH/NV 2019, 1078 [BFH 11.04.2019 - IV R 3/17] , Rz 40). Die Fiktion des § 44 
Abs. 6 Satz 1 EStG ist auch bei der Anwendung von § 171 Abs. 3a AO zu beachten 
mit der Maßgabe, dass zwischen der Trägerkörperschaft als Schuldner der Kapitaler-
tragsteuer und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb als fiktivem Steuerentrichtungs-
pflichtigen Personenverschiedenheit anzunehmen ist. 
 

  
2. Außensteuergesetz: Britische "remittance basis"-Besteuerung als Vorzugsbesteu-

erung  
Urteil vom 14.01.2025, Az: IX R 37/21 
1. Die im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland für Zugezogene ge-
währte "remittance basis"-Besteuerung kann eine Vorzugsbesteuerung sein, die zur er-
weiterten beschränkten Steuerpflicht gemäß § 2 des Außensteuergesetzes (AStG) 
führt. 
 
2. Eine gegenüber der allgemeinen Besteuerung im Wegzugsstaat eingeräumte Vor-
zugsbesteuerung kann die dortige steuerliche Belastung für den Steuerpflichtigen je-
denfalls dann erheblich im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 AStG mindern, wenn bestimmte 
Teile des grundsätzlich steuerpflichtigen Einkommens vollständig steuerfrei gestellt 
sind. 
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3. Die erweiterte beschränkte Einkommensteuerpflicht gemäß § 2 AStG verletzt weder 
das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot noch den allgemeinen Gleichheitssatz. 
 
4. § 2 AStG ist mit den unionsrechtlichen Grundfreiheiten, insbesondere mit der Kapi-
talverkehrsfreiheit vereinbar. 
  

 

 


